
 Nachtragssatzung und Bekanntmachung der Nachtragssatzung 

1. Nachtragssatzung 2023

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBI. I S. 142), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBI. I S. 90, 93), hat die Stadtver-
ordnetenversammlung am 21. Dezember 2023 folgende Nachtragssatzung be-
schlossen, die mit Beitrittsbeschluss vom 15.02.2024 wie folgt gefasst wurde:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um 
EUR

vermin-
dert um 
EUR

und damit der Gesamt-
betrag des Haushalts-

plans einschließlich der 
Nachträge 

gegenüber 
bisher 
EUR

auf nun-
mehr EUR 
festgesetzt 

a)  im Ergebnishaushalt 

 im ordentlichen Er-
gebnis

die Erträge

die Aufwendungen

der Saldo

im außerordentlichen 
Ergebnis

die Erträge

die Aufwendungen

der Saldo

b) im Finanzhaushalt

aus laufender 
Verwaltungstätigkeit

der Saldo der 
Einzahlungen und 
Auszahlungen

aus Investitionstätigkeit

die Einzahlungen

die Auszahlungen

der Saldo

aus Finanzierungs-
tätigkeit

die Einzahlungen

die Auszahlungen

der Saldo
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-33.030 

0 

0 
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-33.030 

0

2.337.500

-2.337.500

 

2.187.000

0

2.187.000

 

0

0

0

 

0

0

0

 

 
 

0

0

0

0

 

0

0

0

 

18.285.110 

18.370.190 

-85.080

 

1.314.280 

349.000 

965.280 

 

 
 

831.580

2.706.040

4.549.770

-1.843.730

 

0

607.300

-607.300

 

18.312.330 

18.430.440 

-118.110

 

1.314.280 

349.000 

965.280 

 

 
 

798.550 

2.706.040 

6.887.270 

-4.181.230 

 

2.187.000

607.300

1.579.700

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 847.170 EUR aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelfehlbedarf 
in Höhe von -1.802.980 EUR aus.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investi-
tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber 
der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 EUR um 2.187.000 EUR erhöht und 
damit auf 2.187.000 EUR neu festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht  
geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wird nicht benötigt.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans 
am 09.02.2023 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Die Unerheblichkeitsgrenzen für über- und außerplanmäßige Ausgaben werden 
nicht geändert.

Zwingenberg, den 15. Februar 2024 Der Magistrat
 gez. Dr. Habich
 Bürgermeister


